
den Quellen der materiellen Anerkennung für ihre Erfüllung; während die 
Prämie aus dem Prämienfonds gezahlt wird, ist die Vergütung aus den 
Kosten zu zahlen. Wenn gesichert ,wird, daß die Anforderungen an die mate
rielle Anerkennung der mit Hilfe dieser beiden Institutionen planmäßig sti
mulierten Leistungen gleich sind, bedeutet das, daß der Betrieb nach Maß
gabe seiner konkreten Situation bei der vertraglichen Bindung wissenschaft
lich-technischer Sonderleistungen wählen kann, aus welchen Quellen er di$ 
materielle Anerkennung für die erbrachte Leistung schöpfen will.
14. Mit den vorliegenden Thesen sollte deutlich gemacht werden, daß der 
Begriff Sonderleistung in der sozialistischen Gesellschaft nicht ausreicht, um 
die Neuerer- und Erfindertätigkeit umfassend zu charakterisieren, weil er 
viel weiter geht und große Bereiche der sozialistischen Masseninitiative 
erfaßt. Die unzulässige Einschränkung des Begriffs der Sonderleistung auf 
die Neuererbewegung und Erfindertätigkeit führt dazu, daß eine Abgren
zung der einzelnen Sonderleistungen unmöglich wird und die verschiedenen 
Formen der materiellen Anerkennung von Sonderleistungen willkürlich an
gewandt werden, wodurch der Aufbau eines geschlossenen Systems materiel
ler Hebel behindert wird. Andererseits ergeben sich verschiedene Schwierig
keiten in der Leitung der Neuererbewegung und der Erfindertätigkeit daraus, 
daß die materiellen Stimuli für die Neuerer- und Erfindertätigkeit als die 
hauptsächlichen Mittel zur Anerkennung von Sonderleistungen angesehen 
werden. Die Folge davon ist, daß die innere Bedingtheit der materiellen 
Stimuli der Neuererbewegung und Erfindertätigkeit durch andere materielle 
Hebel negiert wird und die Neuerer- und Erfindervergütung neben den 
Erfordernissen des allgemeinen Arbeitsprozesses Anwendung findet, indem 
allen anderen Formen der materiellen Anerkennung von Sonderleistungen 
nur eine unterstützende, nicht aber gleichwertige Rolle zugeschrieben wird. 
Werden diese gleichwertigen Formen der materiellen Anerkennung von Son
derleistungen in die richtigen Beziehungen zueinander gesetzt, so bedeutet 
das eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Neuererbewegung und 
die Erfindertätigkeit integrierende Bestandteile des gesamten sozialistischen 
Arbeitsprozesses werden.
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